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Abrechnung und Vergütung von 
MRSA-Abstrichen im ambulanten Bereich 

Fachliche Befähigung
Durch diesen Beschluss des Bewergungsausschuss 
auf Bundesebene werden die bisherigen Leistungen 
der Vergütungsvereinbarung in die Leistungen nach 
den GOP 30940, 30942, 30944, 30946, 30948, 
30950, 30952 überführt und weiterhin außerhalb der 
morbididätsbedingten Gesamtvergütungen honoriert.
Voraussetzung für die Berechnung von Leistungen 
dieses Abschnitts, mit Ausnahme der Laborzif-
fern (siehe unten) gemäß Gebührenordnungsposi-
tionen 30954 und 30956, ist die Genehmigung der 
Kassenärztlichen Vereinigung.

MRSA-Vergütungsvereinbarung gemäß §87 Abs. 2a SGB V zum 01.04.2014 im EBM
Infolge der Änderungen des Infektionsschutzgesetzes mit Ergänzung des §87 Abs. 2a S. 3-6 SGB V wurde zum 
1. April 2012 eine Vergütungsvereinbarung für die ärztliche Leistungserbringung bei der Diagnostik und ambu-
lanten Eradikationstherapie von MRSA- besiedelten und MRSA- infizierten Patienten sowie Risikopatienten einge-
führt. Die Leistungen der bisherigen Vergütungsvereinbarung werden mit Wirkung zum 01.04.2014 als „Spezielle 
Diagnostik und Eradikationstherapie im Rahmen von MRSA“ in den EBM aufgenommen (EBM-Abschnitt 30.12)

3 0 9 5 4 3 0 9 5 6

30954 gezielter MRSA-Nachweis auf chromogenen Selektivnährböden (51 Punkte).
30956 Nachweis der Koagulase und/oder des Clumpingfaktors zur Erregeridentifikation nur bei positivem Nach-
weis gemäß GOP 30954 (25 Punkte).
Die Gebührenpositionen 30954 und/oder 30956 sind nur in Zusammenhang mit der GOP 30950 und/oder 30952 
berechnungsfähig.



Haben Sie Fragen zu diesem Thema? Ihr LADR-Labor berät Sie gern.

  LADR-Labor Telefon 
 � Baden-Baden Dr. Löbel 07221 2117-0 
 � Berlin Dr. Caspari  030 301187-0 
 � Braunschweig Dr. Dr. Wolff 0531 31076-100 
 � Bremen Prof. Dr. Klouche, Dr. Kunz, Dr. Sandkamp  0421 4307-300 
 � Büdelsdorf Dr. Wrigge, Dr. Schindewolf 04331 70820-20
 � Geesthacht Dr. Kramer & Kollegen 04152 803-0
 � Hannover Dr. Sloot, W. Ziegler 0511 90136-11
 � Köln Dr. Boogen 0221 935556-0
 � Leer Dr. Schott 0491 454590
 � Münster Dr. Dr. Belkien, Dr. Neef 0251 48267-0
 � Neuruppin Dr. Jung, Prof. Dr. Mauff 03391 3501-201
 � Plön Dr. Krenz-Weinreich, Dr. Schulze 04522 504-0
 � Recklinghausen Dr. Bachg, Dr. Haselhorst, Prof. Dr. Gödde 02361 3000-0
 � Rostock Dr. Jung, Prof. Dr. Schaefer 0381 659310
 � Schüttorf Dr. Barlage, Dr. Matten 05923 9887-100
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Fachliche Befähigung und Zertifizierung

GOP: 30940 - 30952 können nur von Vertragsärzten mit einer Zusatzweiterbildung „Infektiologie“ und/oder 
„MRSA“-Zertifizierung durch die Kassenärztlichen Vereinigung (3 stündiges Fortbildungsseminar „Ambulante 
MRSA Versorgung“ oder Online-Training www.kbv.de/ 40708.html mit anschließendem Fragebogen Test) be-
rechnet werden.

GOP: 30954 und 30956 können nur von Fachärzten für Laboratoriumsmedizin oder Mikrobiologie mit einer 
Genehmigung der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung zur Abrechnung von Leistungen des Kapitels 
32.3.10 berechnet werden.

Auf unserer Internetseite www.ladr.de fin-
den Sie unter der Rubrik Fortbildungen un-
sere aktuellen Seminarangebote.

http://www.ladr.de/fortbildungen/termine

Informationen zum Thema „MRSA“ erhal-
ten Sie bei Ihrer zuständigen Kassenärzt-
lichen Vereinigung.

Nach der Teilnahme an einer unserer MRSA-Fortbildung (Dauer mindestens 3 Stunden) erhalten Sie Ihr CME-
Zertifikat und eine Teilnahmebescheinigung mit der Sie Ihren Antrag auf Genehmigung zur Abrechnung bei Ihrer 
zuständigen KV einreichen können. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet auf der Seite der KBV 
unter: www.kbv.de


